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Die Delegationen erhalten anbei die Schlussfolgerungen des Rates zur Klimaschutzfinanzierung, 

die der Rat (Wirtschaft und Finanzen) auf seiner 3495. Tagung vom 8. November 2016 in Brüssel 

angenommen hat. 

_____________________ 

 

121753/EU XXV. GP
Eingelangt am 09/11/16

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=121753&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:14167/16;Nr:14167;Year:16&comp=14167%7C2016%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=121753&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:14167/16;Nr:14167;Year:16&comp=14167%7C2016%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=121753&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:ECOFIN%201015;Code:ECOFIN;Nr:1015&comp=ECOFIN%7C1015%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=121753&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:ENV%20696;Code:ENV;Nr:696&comp=ENV%7C696%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=121753&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:CLIMA%20148;Code:CLIMA;Nr:148&comp=CLIMA%7C148%7C


 

 

14167/16   hal/dp 2 
 DGG 1A  DE 
 

 
 
 

Anlage 
Schlussfolgerungen des Rates (Wirtschaft und Finanzen) zur Klimaschutzfinanzierung  

 
Konsolidierte Fassung nach der Tagung vom 8. November 2016 

 
 

1. BEGRÜSST das Ziel des Übereinkommens von Paris, die Finanzmittelflüsse mit einem Weg 

hin zu einer hinsichtlich der Treibhausgase emissionsarmen und gegenüber Klimaänderungen 

widerstandsfähigen Entwicklung in Einklang zu bringen; BEKRÄFTIGT ERNEUT, dass dies 

Maßnahmen von allen Parteien, einzeln und gemeinsam, erfordert; 

 

2. BEKRÄFTIGT ERNEUT, dass sich die EU und ihre Mitgliedstaaten für eine noch stärkere 

Mobilisierung von Mitteln für den Klimaschutz im Rahmen der weltweiten Anstrengungen 

unter Führung der Industrieländer einsetzen, um insbesondere die Entwicklungsländer im 

Hinblick auf Eindämmung und Anpassung dabei zu unterstützen, ihre länderspezifischen 

Strategien, insbesondere mit Blick auf die national festgelegten Beiträge, umzusetzen; HEBT 

HERVOR, dass die EU und einige ihrer Mitgliedstaaten auf der 21. Konferenz der 

Vertragsparteien der UNFCCC in Paris für die nächsten Jahre umfangreichere öffentliche 

Mittel für den Klimaschutz in Aussicht gestellt haben, womit sie auch die Vorhersehbarkeit 

verbessert haben; HEBT HERVOR, dass die EU und ihre Mitgliedstaaten einen wesentlichen 

Teil der öffentlichen Mittel für den Klimaschutz bereitstellen, und BETONT die 

Notwendigkeit einer fairen Lastenteilung zwischen den Industrieländern und der zukünftigen 

Beteiligung eines breiteren Spektrums von Beitragszahlern; BETONT die Bedeutung einer 

ergebnisorientierten Perspektive in Bezug auf die Finanzierung des Klimaschutzes, sodass die 

größtmögliche Wirkung der bereitgestellten und mobilisierten Mittel sichergestellt wird; 

 

3. BEGRÜSST den von den entwickelten Ländern erstellten konkreten Fahrplan, mit dem das 

Ziel erreicht werden soll, bis 2020 gemeinsam jährlich 100 Mrd. USD aus verschiedensten 

öffentlichen und privaten, bilateralen und multilateralen Quellen, einschließlich alternativer 

Finanzierungsquellen, für die Eindämmung und die Anpassung im Zusammenhang mit 

sinnvollen Klimaschutzmaßnahmen und einer transparenten Umsetzung zu mobilisieren; 
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4. BEKRÄFTIGT, dass die EU und ihre Mitgliedstaaten sich verpflichtet haben, ihren Beitrag 
zum Ziel der Industrieländer zu leisten, gemeinsam bis 2020 und durchgehend bis 2025 
jährlich 100 Mrd. USD aus ganz verschiedenen Quellen, mittels ganz verschiedener 
Instrumente und über ganz verschiedene Wege für die Eindämmung und die Anpassung zu 
mobilisieren; 

 

5. BEKRÄFTIGT ERNEUT, dass öffentliche Mittel für den Klimaschutz weiterhin eine 
bedeutende Rolle spielen werden; BESTÄTIGT, dass die EU und ihre Mitgliedstaaten 
weiterhin öffentliche Mittel zur Finanzierung von Klimaschutz- und Anpassungsmaßnahmen 
bereitstellen werden; 

 

6. HEBT HERVOR, dass sich der Beitrag der EU und ihrer Mitgliedstaaten zur 
Klimaschutzfinanzierung für das Jahr 2015 auf 17,6 Mrd. EUR1 beläuft, was eine erhebliche 
Steigerung gegenüber 2014 darstellt, insbesondere was die Finanzierung von 
Anpassungsmaßnahmen anbelangt; 

 

7. BETONT die Bedeutung der Bereitstellung von zusätzlichen Mitteln, um diejenigen 
Entwicklungsländer zu unterstützen, die besonders anfällig für die nachteiligen Auswirkungen 
der Klimaänderungen sind und erhebliche Kapazitätsengpässe haben; 

 

8. BEGRÜSST außerdem die Zusagen der meisten multilateralen Entwicklungsbanken, für eine 
stärkere Berücksichtigung von Aspekten des Klimaschutzes, der Anpassung und der 
Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Klimawandel in ihren Portfolios und im Rahmen ihrer 
Mandate zu sorgen, einschließlich ihrer Zusagen, ihre klimaschutzbezogenen Investitionen 
aufzustocken; BESTÄRKT die internationalen und regionalen Finanzinstitutionen und 
Organisationen der Vereinten Nationen, den Vertragsparteien durch das UNFCCC-Sekretariat 
Informationen zur Verfügung zu stellen, wie sie Klimaziele durchgängig berücksichtigen und 
Maßnahmen zur Förderung der Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Klimawandel in ihre 
Entwicklungshilfe- und Klimaschutzfinanzierungsprogramme einbeziehen können; 

                                                 
1 In diesem Betrag sind die von den Mitgliedstaaten nach Artikel 16 der Verordnung (EU) 

Nr. 525/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Mai 2013 gemeldeten 
Mittel für die Klimaschutzfinanzierung aus öffentlichen Haushalten und von anderen 
Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen enthalten. Ferner sind darin 1,5 Mrd. EUR für 
Klimaschutzfinanzierung aus dem EU-Haushalt und 2,2 Mrd. EUR von der Europäischen 
Investitionsbank enthalten. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=121753&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:14167/16;Nr:14167;Year:16&comp=14167%7C2016%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=121753&code1=VER&code2=&gruppen=Link:525/2013;Nr:525;Year:2013&comp=


 

 

14167/16   hal/dp 4 
 DGG 1A  DE 
 

 

9. BEGRÜSST die wichtigen Beiträge zur Klimaschutzfinanzierung von einigen 

Schwellenländern und Entwicklungsländern; HEBT HERVOR, dass durch das 

Übereinkommen von Paris Vertragsparteien, die sich nicht im Rahmen des Übereinkommens 

dazu verpflichtet haben, ermutigt werden, finanzielle Mittel auf freiwilliger Grundlage 

bereitzustellen beziehungsweise diese weiterhin bereitzustellen; 

 

10. IST SICH DESSEN BEWUSST, dass der Privatsektor eine wesentliche Quelle für die 

Klimaschutzfinanzierung und andere einschlägige Investitionsflüsse ist; RÄUMT EIN, dass – 

sofern öffentliche Mittel benötigt werden – die Finanzierung durch den Privatsektor eine 

Ergänzung, nicht aber ein Ersatz für die Finanzierung durch den öffentlichen Sektor ist; 

STELLT FEST, dass die EU bereits über ein breit angelegtes Instrumentarium zur 

Mobilisierung von Mitteln des Privatsektors zugunsten internationaler 

Klimaschutzmaßnahmen verfügt und dieses weiterentwickeln wird; hierzu gehören auch 

mobilisierte Mittel aus lokalen privatwirtschaftlichen Quellen; 

 

11. BEGRÜSST, dass das Übereinkommen von Paris ein deutliches Signal an den Privatsektor 

sendet, die Finanzströme neu auf emissionsarme und klimaresiliente Investitionen 

auszurichten; NIMMT die laufenden Bemühungen innerhalb der EU ZUR KENNTNIS, 

Investitionsanreize mit den Klimazielen der EU in Einklang zu bringen, z. B. durch die 

Kapitalmarktunion und die Investitionsoffensive für Europa, und BEGRÜSST in diesem 

Zusammenhang die Arbeiten der G20 und des Finanzstabilitätsrats als wichtige Beiträge zur 

Neuausrichtung der privaten Investitionen; UNTERSTREICHT, dass die Bepreisung von 

CO2-Emissionen eine der zentralen Komponenten förderlicher Rahmenbedingungen zur 

Verlagerung der Investitionen ist, die durch eine Vielzahl von Instrumenten erfolgen kann, 

darunter Regulierung, Emissionshandel und Steuern; UNTERSTÜTZT in diesem 

Zusammenhang Initiativen zur Bepreisung von CO2-Emissionen ebenso wie Initiativen zur 

Unterstützung der schrittweisen Einstellung umweltschädlicher oder wirtschaftlich 

nachteiliger Subventionen und unter anderem den schrittweisen Abbau der Finanzierung 

emissionsintensiver Projekte; 
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12. HEBT die Bemühungen der EU und ihrer Mitgliedstaaten zur Aufstockung der mobilisierten 
Mittel für den Klimaschutz entsprechend den Vorlagen aus 2016 zu Strategien und Konzepten 
HERVOR; ERINNERT DARAN, dass die Aufstockung der Mittel für den Klimaschutz ein 
iterativer Prozess ist, bei dem gleichlaufend die Regierungen Rahmenbedingungen, 
Investitionsstrategien, Projekte und Programme auszuarbeiten haben, die allesamt die 
Beteiligung des Privatsektors einbeziehen sollten; BEGRÜSST in diesem Zusammenhang die 
Bemühungen der Entwicklungsländer; 

 

13. BETONT, wie wichtig es ist, bei der Anpassung Unterstützung zu leisten, damit die 
Klimaziele in den Entwicklungsstrategien der Entwicklungsländer durchgängig berücksichtigt 
und mehr klimaresistente Existenzgrundlagen geschaffen werden; UNTERSTREICHT, wie 
wichtig es ist, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen der Finanzierung des Klimaschutzes 
und den Anpassungsmaßnahmen im Einklang mit den eigenen Prioritäten und Zielen der 
betreffenden Länder zu erreichen, und HEBT HERVOR, dass die EU und ihre 
Mitgliedstaaten sich derzeit und auch künftig gemeinsam bemühen werden, einen 
substanziellen Teil der öffentlichen Finanzierung des Klimaschutzes in die Anpassung zu 
lenken, wobei insbesondere auf die Bedürfnisse der ärmsten und besonders gefährdeten 
Entwicklungsländer wie die am wenigsten entwickelten Länder (LDCs) und die kleinen 
Inselentwicklungsländer (SIDS) eingegangen wird; 

 

14. HEBT HERVOR, dass der Transparenzrahmen entscheidend für die erfolgreiche Umsetzung 
des Übereinkommens von Paris sein wird, indem er die Rechenschaftspflicht in Bezug auf die 
Klimaschutzfinanzierung verbessert; BETONT, dass dieser Rahmen Klarheit über die 
geleistete, mobilisierte und erhaltene Unterstützung schaffen sollte, darunter auch über die 
Maßnahmen, die darauf gerichtet sind, die Finanzmittelflüsse mit einem Weg hin zu einer 
hinsichtlich der Treibhausgase emissionsarmen und gegenüber Klimaänderungen 
widerstandsfähigen Entwicklung in Einklang zu bringen, auch im Hinblick auf Informationen 
für die globale Bilanz. Der Rahmen sollte mit klaren und gemeinsamen Verfahrensweisen 
einhergehen und sich auf bereits bestehende Methodiken und bisher erzielte Fortschritte bei 
der Vorbereitung der Studie des OECD/CPI (Forschungsnetzwerk zur Klimapolitik) stützen; 
UNTERSTÜTZT die Entwicklung von Anrechnungsmodalitäten für finanzielle Mittel, die 
durch öffentliche Interventionen bereitgestellt und mobilisiert wurden, um die Anstrengungen 
der Vertragsparteien bezüglich aller einschlägigen Quellen in einer glaubwürdigen Weise 
wiederzugeben; SIEHT der zweijährlichen Bewertung der Klimaschutzfinanzströme und dem 
entsprechenden Überblick des Finanzausschusses, die als Richtschnur für die weitere Arbeit 
in Bezug auf die Messung, Berichterstattung und Überprüfung (MRV) der 
Unterstützungsmaßnahmen dienen sollen, ERWARTUNGSVOLL ENTGEGEN; 
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15. UNTERSTREICHT, wie wichtig es ist, den Kapazitätsaufbau für Klimaschutz- und 

Anpassungsplanung sowie die effiziente und wirksame Umsetzung zu unterstützen; 

UNTERSTREICHT darüber hinaus die Notwendigkeit, ein Verzeichnis attraktiver Projekte 

und Programme auszuarbeiten, um so finanzielle Mittel und deren Wirksamkeit zu 

maximieren, sowie die Bedeutung der Zugänglichkeit von verfügbaren Mitteln für 

Entwicklungsländer und der Mobilisierung von privatem Kapital; HEBT die fortlaufende 

Unterstützung – auch im Bereich der technologischen Zusammenarbeit – durch die EU und 

ihre Mitgliedstaaten beim Aufbau von Kapazitäten in bedürftigen Entwicklungsländern 

HERVOR; UNTERSTREICHT, wie wichtig es ist, einen effizienten Zugang zu finanziellen 

Mitteln zu gewährleisten, um länderspezifische Strategien durch vereinfachte 

Genehmigungsverfahren im Rahmen des Finanzierungsmechanismus und verstärkte 

Unterstützung im Bereich der Leistungsbereitschaft für die Entwicklungsländer, insbesondere 

für LDCs und SIDS, zu unterstützen; 

 

16. ERKENNT die Bedeutung einer weltweiten ehrgeizigen Umsetzung der national festgelegten 

Beiträge AN und UNTERSTÜTZT diese Umsetzung; HEBT HERVOR, dass die 

Entwicklungszusammenarbeit der EU und ihrer Mitgliedstaaten mit Drittländern den 

Synergien zwischen den Klimazielen und den Zielen für eine nachhaltige Entwicklung, die 

durch die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung, den Aktionsplan von Addis Abeba über 

Entwicklungsfinanzierung sowie andere internationale Agenden angenommenen worden sind, 

im vollen Umfang Rechnung tragen sollte; HEBT HERVOR, dass die Koordinierung 

zwischen den Akteuren bei der Finanzierung zur Unterstützung der Umsetzung der national 

festgelegten Beiträge wesentlich sein wird, denn jede Institution wird partnerschaftlich und 

koordiniert mit den anderen handeln müssen, um eine größtmögliche Wirkung vor Ort zu 

erzielen; 
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17. BEGRÜSST, dass der Finanzierungsmechanismus des geltenden Übereinkommens als 

Finanzierungsmechanismus für das Übereinkommen von Paris dienen soll; BETONT die 

Rolle des globalen Klimaschutzfonds als wichtiges multilaterales Instrument, wenn es darum 

geht, die Entwicklungsländer bei der Unterstützung des Paradigmenwechsels hin zu 

emissionsarmen und klimaresistenten Entwicklungswegen zu unterstützen; BEGRÜSST die 

Genehmigung weiterer Projekte und Programme und BEGRÜSST FERNER die Billigung des 

Strategieplans des globalen Klimaschutzfonds und dessen Ziels, die transformativen 

Auswirkungen des Fonds zu verstärken; HEBT HERVOR, dass ein wesentlicher Teil der 

zugesagten Mittel (47 %) und der bereitgestellten Mittel von den EU-Mitgliedstaaten stammt; 

BEGRÜSST die Beiträge der Entwicklungsländer zum globalen Klimaschutzfonds und 

FORDERT alle Länder, die hierzu in der Lage sind, nachdrücklich AUF, Beiträge zu dem 

Fonds zu leisten. 
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